
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Mag.• Johanna Jachs, Mag.• Selma Yildirim, Mag.• Sophie Wotschke, 

Kolleginnen und Kollegen 

1von1 

zum Bericht des Justizausschusses 567 d.B. über die Regierungsvorlage betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Sterbeverfügungsgesetz geändert wird 
(Sterbeverfügungsgesetz-Novelle 2026 - StVfG-Nov 2026) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Die eingangs bezeichnete Regierungsvorlage (525 d.B.) in der Fassung des Berichtes des 
Justizausschusses (567 d.B.) wird wie folgt geändert: 

Die Z 8 wird dahin geändert, dass in § 14 Abs. 2 letzter Satz das Datuin „ 1. Jänner 2027" durch das 
Datum „ 1. Februar 2027" ersetzt wird. 

Begründung: 

Gemäß§ 14 Abs. 2 in der Fassung des Berichtes des Justizausschusses (567 d.B.) soll die Erneuerung von 
Sterbeverfügungen vor einer ärztlichen Person ab 1. Jänner 2027 zulässig sein. Da die technischen 
Voraussetzungen im Sterbeverfügungsregister erst ab 1. Februar 2027 vorliegen werden, soll das Datum 
entsprechend geändert werden. 
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